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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1971

Norm

StGB §15 D

StGB §127

Rechtssatz

Bei einem Diebstahl, bei dem die Täter an mehreren Stellen des Büros eines Gewerbebetriebes nach

Mitnehmenswertem (primär Bargeld) suchen, ist aus der Tatsache, daß eines von mehreren Objekten, in denen sie

Beute zu :nden ho;ten, - im konkreten Fall der Tresor - ihrem verbrecherischen Angri; standhält, ein Versuch mit

(absolut) untauglicher Mitteln nicht ableitbar.
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